
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/11/23 4Ob100/71,
8ObA220/99g, 9ObA66/15v

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1971

Norm

ABGB §1162 IIIA

Rechtssatz

Auch die Entlassung Bediensteter ö0entlich - rechtlicher juristischer Personen muss ohne Verzug nach Kenntnisnahme

des Entlassungsgrundes ausgesprochen werden. Es kommt hier aber auf die Kenntnisnahme durch das zu

Entlassungen nach der Dienstordnung berufene Organ an. Die Kenntnis einzelner Mitglieder dieses Organs genügt

nicht.

Entscheidungstexte

4 Ob 100/71

Entscheidungstext OGH 23.11.1971 4 Ob 100/71

Veröff: SozM IA/d,1012

8 ObA 220/99g

Entscheidungstext OGH 21.12.2000 8 ObA 220/99g

Veröff: SZ 73/208

9 ObA 66/15v

Entscheidungstext OGH 24.06.2015 9 ObA 66/15v

Auch
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